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Solarbänke für einen Smart-City-Stadtbezirk
Antrag Nr. 20-26 / B 03615 des Bezirksausschusses 
des 22. Stadtbezirks vom 16.02.2022

Sehr geehrter Herr Kriesel,

der Bezirksausschuss beantragte am 16.02.2022, auf die Stadtwerke München einzuwirken, 
um geeignete Standorte zum Einsatz von Solarbänken (Smart Benches) zu prüfen, mögliche 
Sponsoren für die (Ko-)Finanzierung zu identifizieren sowie ein Konzept zu deren Einbindung 
in die Beschaffung der Bänke zu entwickeln. Zudem ist die Verwendung der Solarbänke zur 
Stadt- und Wegebeleuchtung sowie für frei verfügbare WLAN-Angebote zu prüfen.

Es handelt sich um eine laufende Angelegenheit im Sinne des § 37 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung. Zuständig ist daher der Oberbürgermeister, der mein Referat mit der 
Beantwortung beauftragt hat. 

Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Anliegen nicht unter die Daseinsvorsorge im Zustän-
digkeitsbereich der Stadtwerke München fällt. Für die Beschaffung, Aufstellung und 
Instandhaltung von Ruhebänken sowie die Stadt- und Wegebeleuchtung auf öffentlichen 
Verkehrsflächen ist vielmehr laut Aufgabengliederungsplan das Baureferat zuständig. 
Hinsichtlich eines WLAN-Angebotes werden die SWM lediglich als Dienstleister für die LHM 
tätig.

Ich habe daher das Baureferat um Stellungnahme gebeten. Das Baureferat verweist auf sein 
Antwortschreiben zu den Stadtratsanträgen Nr. 14-20 / A 05966 und Nr. 14-20 / A 06873 zum 
gleichen Thema, das als Anlage beigefügt ist und dessen Fazit ich im Wortlauf wiedergeben 
darf:
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An den Vorsitzenden
des Bezirksausschusses 22 –
Aubing-Lochhausen-Langwied
Herrn Sebastian Kriesel
Landsberger Straße 486

81241 München

Datum
02.05.2022

 

I.

Landeshauptstadt
München
Referat für Arbeit
und Wirtschaft

Clemens Baumgärtner
Referent für Arbeit und 
Wirtschaft

Herzog-Wilhelm-Str. 15
80331 München
Telefon: 089 233-27514
Telefax: 089 233-21136



Seite 2

„Die zu erwartenden hohen Kosten sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt, die 
eingeschränkte Nutzbarkeit, der geringe Sitzkomfort und die damit verbundene geringe 
Akzeptanz zur Nutzung sprechen gegen den Einsatz von Solarbänken im öffentlichen 
Verkehrsraum.“

Auch wenn Ihrem Antrag aus sachlichen Gründen nicht entsprochen werden kann, möchte ich 
mich für Ihr Engagement im Interesse der Bürger*innen bedanken. 

Mit freundlichen Grüßen 

II. Abdruck von I. mit Anlage
an RS/BW
an das Direktorium-HA II/BA-G West
an BAU – RG 4
an BAU – GS  
z.K.

III. Wv. FB 5 (S:\FB5\SWM\3 Gremien\1 Stadt\1 Stadtrat\4 BA Antraege\Ba22\3615_Antwort_NEUFASSUNG.odt)

Clemens Baumgärtner

Anlage
Schreiben des Baureferats vom 07.05.2020


